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mit Mehraufwendungen der Schadensbeseitigung belastet bliebe, deren Entstehung seinem 

Einfluss entzogen sind und die ihren Grund darin haben, dass die Schadensbeseitigung in ei-

ner fremden, vom Geschädigten nicht mehr kontrollierbaren Einflusssphäre stattfinden muss 

(BGHZ 63, 182, 185). Insofern geht das Werkstattrisiko zulasten des Schädigers (BGHZ 

63,182,185; BGH NJW 1992, 302, 303). 

Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Werkstatt dem Geschädigten unnötige Arbeiten in 

Rechnung stellt, überhöhte Preise oder Arbeitszeiten in Ansatz bringt oder Arbeiten berech-

net, die in dieser Weise nicht ausgeführt worden sind. Auch ein betrügerisches Verhalten ist 

der Einflusssphäre des Geschädigten entzogen. Es besteht kein Grund, dem Schädiger das 

Risiko für ein solches Verhalten abzunehmen. Zu berücksichtigen ist, dass der Geschädigte 

bei Ausübung der Ersetzungsbefugnis die Schadensbeseitigung für den Schädiger durchfüh-

ren lässt. Hätte der Geschädigte, wie es § 249 Abs. 1 BGB vorsieht, die Schadensbeseitigung 

dem Schädiger überlassen, hätte dieser sich ebenfalls mit dem Verhalten der Werkstatt ausei-

nandersetzen müssen. Dem Schädiger entsteht dadurch auch kein Nachteil, da er nach den 

Grundsätzen der Vorteilsausgleichung die Abtretung der Ansprüche des Geschädigten gegen 

die Werkstatt verlangen kann (BGHZ 63, 182, 187). Insofern hat er die gleiche Rechtsstellung, 

als wenn er die Reparatur gemäß § 249 Abs. 1 BGB selbst in Auftrag gegeben hätte. 

Nach diesen Maßstäben ist die von der Beklagten durchgeführte Kürzung in dem hier maß-

geblichen Verhältnis zwischen dem Geschädigtem und der für den Verkehrsunfall Ersatz-

pflichtigen unberechtigterweise erfolgt. Die von der Beklagten monierten Positionen finden 

sich bereits in der Kalkulation des vom Kläger eingeholten Sachverständigengutachtens. Sie 

sind von der Werkstatt dementsprechend in Rechnung gestellt worden. 

Dass die Rechnung der Werkstatt durch den Kläger bisher noch nicht vollständig beglichen 

wurde, hindert das Eingreifen des Werkstattrisikos nicht. Entgegenstehende Rechtsansichten 

der Beklagten, wie sie von einigen Berufungskammern an Landgerichten vertreten wurden, 

sind unzutreffend und ergeben sich insbesondere nicht aus der Entscheidung des Bundesge-

richtshofes vom 22.07.2014 (Az. VI ZR 357/13), die einen aus abgetretenem Recht seine ei-

genen Gebühren einklagenden Kfz-Sachverständigen, also eine völlig andere Sachverhalts-

konstellation, betrifft. Soweit etwa das Landgericht Stuttgart in seinem Urteil vom 21.07.2021 

(Az. 13 S 25/21, BeckRS 2021, 19318; ebenso: LG Köln, Urt. v. 14.04.2021, Az. 9 S 77/19, 

BeckRS 2021, 15935 – nicht rechtskräftig; LG Essen, Beschl. v. 27.07.2020, Az. 13 S 97/19) 

die Auffassung vertritt, eine nicht bezahlte Reparaturrechnung entfalte keine „Indizwirkung“ für 

die Erforderlichkeit der abgerechneten Positionen, übersieht die Entscheidung in diesem 
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sie in dem vorgerichtlich eingeholten Sachverständigengutachten bereits als gesonderte Posi-

tion enthalten sind und der Reparaturauftrag, wie im vorliegenden Fall, entsprechend Sach-

verständigengutachten erteilt worden ist.  

Die gekürzte Position ist ursächlich auf das Schadensereignis zurückzuführen. Denn das Ri-

siko, dass sich die fachgerechte Reparatur aufgrund einer Pandemielage verteuert, trifft nach 

der Konzeption des § 249 BGB den Schädiger. Er muss für die Wiederherstellung des Zustan-

des des beschädigten Fahrzeuges wie vor der Schädigung sorgen. Wenn hierzu weitere Kos-

ten erforderlich werden, hat sie der Schädiger zu tragen. Insofern gilt nichts anderes als bei 

Preissteigerungen für Ersatzteile oder Arbeitsleistungen des Werkstattbetriebes. Soweit von 

anderen Gerichten vertreten wird, dass die adäquate Kausalität insoweit nicht gegeben sei, 

oder aus anderen nicht stichhaltigen Gründen ein Schadensersatzanspruch verneint wird, ver-

mag sich das Gericht dieser Auffassung nicht anzuschließen. 

Die Frage, ob es sich bei COVID-19-Schutzmaßnahmen um betrieblichen Arbeitsschutz oder 

Gemeinkosten eines Betriebes handelt, ist in der vorliegenden Konstellation schadensrecht-

lich unerheblich. Es greift – wie ausgeführt – das sogenannte Werkstattrisiko, das auch diese 

Schadenspositionen im Hinblick auf Zusatzkosten durch die COVID-19-Pandemie erfasst. 

Eine Differenzierung nach Kosten für eine Desinfektion bei Hereinnahme des Fahrzeugs und 

vor dessen Rückgabe (so LG Stuttgart, Urt. v. 21.07.2021, Az. 13 S 25/21, BeckRS 2021, 

19318; Zwickel, MDR 2021, 845, 846) ist ebenfalls nicht angezeigt. 

Ob die Kosten für die Desinfektion des beschädigten Fahrzeugs auch im Rahmen einer fikti-

ven Abrechnung nach einem Verkehrsunfall zu erstatten sind, bedarf in der vorliegenden 

Konstellation keiner Entscheidung. 

c) 

Etwas anderes im Hinblick auf das zugunsten des Klägers eingreifende Werkstattrisiko ergäbe 

sich nur, wenn dem Geschädigten ein Auswahlverschulden zur Last fiele (BGH a. a. O.; OLG 

Hamm, a. a. O.). Ein solches hat die Beklagte indes nicht dargelegt. Die vom Kläger getroffe-

nen Maßnahmen sind vielmehr solche, die ein verständiger, wirtschaftlich denkender Mensch 

vorgenommen hätte. Er hat ein anerkanntes Sachverständigenbüro mit der Schadensbegut-

achtung beauftragt und auf der Grundlage dieses Gutachtens, das bereits eine gesonderte 

Position für Desinfektionskosten auswies, den Reparaturauftrag erteilt. Dieses Vorgehen ist 

zur ordnungsgemäßen Schadensbeseitigung erforderlich gewesen. 
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gen. Es ist zusätzlich das Interesse des Geschädigten zu berücksichtigen, die volle Leistungs-

fähigkeit seines Unternehmens trotz des Schadensfalls weiter zu gewährleisten. Die Grenze 

des § 251 Abs. 2 BGB ist erst dann überschritten, wenn ein wirtschaftlich denkender vernünfti-

ger Unternehmer ex ante die Anmietung eines Ersatzfahrzeugs in der betreffenden Situation 

als völlig unvertretbar abgelehnt hätte (LG Stuttgart, a. a. O.; BGH NJW 1985, 793). Diese Vo-

raussetzungen hat die Beklagte hier nicht bewiesen. Der Kläger ist seiner sekundären Darle-

gungslast insoweit ausreichend nachgekommen. 

Das Gericht ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass ein vernünf-

tig handelnder Unternehmer anstelle des Klägers ebenfalls die Anmietung des Ersatztaxis zu 

dem hier erfolgten Tarif veranlasst hätte. Denn ein Ersatzfahrzeug war für den Kläger letztlich 

unverzichtbar, weil er den Ausfall des Unfallfahrzeuges ansonsten nicht hätte auffangen kön-

nen und seinem Betrieb ohne den Einsatz des Ersatzfahrzeuges ein nachhaltiger, existenz-

bedrohender Verlust von Aufträgen (Dialyse-, Kranken- und Kindertransportfahrten) sowie Un-

zuverlässigkeit bei der Lizenzierung und Bereitstellung als Taxiunternehmen in der Stadt 

Stade gedroht hätte. Daher war die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges, insbesondere aus un-

ternehmerischer Sicht, nicht unvertretbar. 

Denn das Verhältnis von Umsatz/Gewinn zu den Mietkosten ist nur ein Punkt innerhalb der 

Beurteilung, ob die Anmietung erforderlich war oder nicht. Es muss auch die generelle unter-

nehmerische Dispositionsfreiheit berücksichtigt und insbesondere auch auf die Folgen eines 

gegebenenfalls längeren Fernbleibens vom Markt abgestellt werden, insbesondere dann, 

wenn dies möglicherweise zu mittel- oder gar langfristigen Umsatzeinbußen führt. Dass dies 

hier der Fall gewesen wäre, steht für das Gericht nach den Angaben der Zeugin  

 positiv fest. Jedenfalls hat die Beklagte nichts anderes bewiesen (zur Beweis- und 

Darlegungslast: Oetker, in: Münchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl. 2022, § 251 Rn. 75 m. 

w. N.). 

Das Verhalten des Klägers ist also bei einer vorausschauenden unternehmerischen Würdi-

gung nachvollziehbar und anerkennenswert gewesen. Er hatte bei objektiver Betrachtungs-

weise konkreten Anlass zu der Befürchtung, dass wegen des längeren unfallbedingten Aus-

falls für Kranken- und Kindertransporte sowie die Sicherstellung der örtlichen Versorgung mit 

Taxifahrten seine Vertragspartner sich ansonsten nach Ersatzunternehmen umsehen würden. 

Dies musste der Kläger schadensrechtlich nicht hinnehmen. Der Ersatz der im Vergleich noch 

sehr moderaten Kosten für ein Miettaxi stellt sich danach für die haftende Beklagte unter kei-

nem Gesichtspunkt als unverhältnismäßig dar. 
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3. 

Aus der Addition der restlichen Nettoreparaturkosten von 886,19 Euro und der um die erspar-

ten Eigenaufwendungen reduzierten Mietwagenkosten in Höhe von 1.881,- Euro ergibt sich 

der ausgeurteilte Schadensersatzbetrag in Höhe von 2.767,19 Euro, der gemäß §§ 288 Abs. 

1, 291 BGB ab Rechtshängigkeit entsprechend zu verzinsen ist. Die weitergehende Klage un-

terliegt, soweit sie noch nicht teilweise zurückgenommen worden ist, der Abweisung.  

4. 

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 92 Abs. 1, 269 ZPO. Die auf den zurückgenomme-

nen Teil der Klage entfallenden Kosten sind dem Kläger aufzuerlegen, weil er versehentlich 

die Beschriftungskosten doppelt geltend gemacht hat und insofern jedenfalls unterlegen wäre. 

Für den Kläger folgt die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus § 709 Satz 1 

und Satz 2 ZPO, für die Beklagte aus den §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. Soweit der Kläger teil-

weise unterliegt, war die Zulassung der Berufung nicht veranlasst, weil die Rechtssache we-

der grundsätzliche Bedeutung hat, noch die Fortbildung des Rechts oder die Einheitlichkeit 

der Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts erfordern. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist innerhalb einer Notfrist von einem 
Monat einzulegen bei dem Landgericht Stade, Wilhadikirchhof 1, 21682 Stade. 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung. Die Berufung 
ist nur zulässig wenn der Beschwerdegegenstand 600,00 € übersteigt oder das Gericht die Berufung zu 
diesem Urteil zugelassen hat. 
Zur Einlegung der Berufung ist berechtigt, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt 
ist. Die Berufung wird durch Einreichung einer Berufungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nur durch 
einen Rechtsanwalt eingelegt werden. 
 
Darüber hinaus kann die Kostenentscheidung isoliert mit der sofortigen Beschwerde angefochten wer-
den. Sie ist innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen bei dem Amtsgericht Stade, Wilhadikirchhof 2, 
Nebengebäude, 21682 Stade oder dem Landgericht Stade, Wilhadikirchhof 1, 21682 Stade einzulegen. 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung. 
Die sofortige Beschwerde gegen die Kostenentscheidung ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwer-
degegenstandes 200,00 € und der Wert des Beschwerdegegenstandes in der Hauptsache 600,00 € 
übersteigt. Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. 
Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäfts-
stelle der genannten Gerichte eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden 
Amtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei einem der ge-
nannten Gerichte ankommt. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unter-
zeichnen. Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung 
enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil 
angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen. 
Die Beschwerde soll begründet werden. 

 






